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(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschafts
ordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, unter- ^ 
nimmt, einen Angriff auf Leben oder Gesundheit eines Bürgers der Deut- f?L4| ; 
sehen Demokratischen Republik bei Ausübung oder wegen seiner staat
lichen oder gesellschaftlichen Tätigkeit zu begehen oder in anderer Weise
gegen ihn Gewalt anzuwenden, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter drei 5^-^ 
Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheits
strafe oder Todesstrafe erkannt werden.

(1) Wer es mit dem Ziel, die Volkswirtschaft, die sozialistische Staats
macht oder die Verteidigungskraft der Deutschen Demokratischen Republik 
zu schädigen, unternimmt, Maschinen, technische oder militärische Anla
gen und Ausrüstungen, Gebäude, Transport- oder Verkehrseinrichtungen, 
wirtschaftliche Rohstoffe oder Erzeugnisse, Unterlagen der Forschung und 
Wissenschaft oder andere, für den sozialistischen Aufbau oder für die Ver
teidigung wichtige Gegenstände und Materialien zu zerstören, unbrauch
bar zu machen, zu beschädigen oder beiseite zu sd^ferC wird mit Frei
heitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheits
strafe oder Todesstrafe erkannt werden.

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder Gesellschafts
ordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen, unter
nimmt, durch Irreführung oder andere Behinderung staatlicher oder ge
nossenschaftlicher Einrichtungen oder Betriebe oder unter Mißbrauch sei
ner staatlichen oder gesellschaftlichen Funktion oder beruflichen Stellung 
oder unter Umgehung der sich daraus ergebenden Pflichten
1. die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft oder einzelner ihrer 

Zweige oder Betriebe oder die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne;
2. die Tätigkeit der Organe des Staates oder gesellschaftlicher Organisatio

nen ;
3. die Verteidigungskraft oder die Verteidigungsmaßnahmen der Deut

schen Demokratischen Republik
zu durchkreuzen oder zu desorganisieren, wird mit Freiheitsstrafe nicht 
unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche Freiheitsstrafe 
oder Todesstrafe erkannt werden.
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